Wahlprüfsteine zu den Landtagswahlen 2012 - DRB

1. Arbeitsbelastung 

Die Arbeitsbelastung von Richtern und Staatsanwälten ist nach wie vor hoch. Ausweislich der Personalbedarfsberechnung (Pebb§y) fehlen in der Justiz in NRW über 500 Richter und gut 200 Staatsanwälte. Somit arbeitet jeder Richter und Staatsanwalt durchschnittlich rund 120%. Die Erledigung der Verfahren wird darüber hinaus durch den massiven Stellenabbau im nachgeordneten Bereich, etwa bei den Serviceeinheiten und den Wachtmeistern, zusätzlich nachteilig beeinflusst. 

Einsparungen im Wachtmeisterdienst können die Sicherheit der Justizbediensteten und Verfahrensbeteiligten gefährden. 

Der DRB-NRW fordert, die Personalausstattung entsprechend dem von der Landesregierung eingeholten Gutachten zur Personalbedarfsberechnung (Pebb§y) 1: 1 umzusetzen. 
Was gedenken Sie zu tun? 

Antwort:

Die dritte Gewalt in NRW muss personell so ausstattet werden, dass den Bürgerinnen und Bürger in einer angemessenen Zeit sachgerechte Entscheidungen gewährt werden. Sie muss so ausgestattet werden, dass die Entscheidungsträgerinnen und -träger vernünftige belastbare und gerechte Entscheidungen fällen können. Denn eine unabhängige und effizient arbeitende Justiz ist das Fundament unseres Rechtsstaats. Die Menschen in NRW müssen die Gewissheit haben, dass sie unabhängig vom Geldbeutel und in angemessener Zeit ihre Rechte durchsetzen können.

Einer angemessener personellen Ausstattung bedarf es nicht nur für die Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, sondern auch und insbesondere im Verwaltungsbereich der Justiz. Deshalb haben wir im Haushalt 2011 200 neue Stellen im mittleren Dienst eingerichtet und im Haushalt 2012 weitere 350 neue Stellen vorgesehen, um die ständige Vergabe von Kettenarbeitsverträgen zu beenden. Dazu haben wir im letzten Jahr die Besoldung des Justizwachtmeisterdiensts verbessert, und das Eingangsbesoldungsamtes von A3 auf A4 und das Spitzenbesoldungsamt von A6 auf A7 erhöht. Für den Amtsanwaltsdienst haben wir ebenfalls eine Verstärkung von insgesamt 50 neuen Stellen vorgesehen und begonnen.

Auch die hohe Arbeitsbelastungen bei den Gerichten haben wir im Blick: Aus diesem Grund haben wir 5kw-Vermerke bei den Richterinnen- und Richterstellen gestrichen und die besonders belasteten Sozialgerichte durch Umsetzungen weiter verstärkt. Um weitere Entlastungen zu schaffen, werden wir prüfen, an welchen Stellen die Wiedereinführung des Widerspruchsverfahrens sinnvoll ist und zur Verbesserung der Arbeitssituation beitragen kann. 

Eine Verbesserung der dargestellten Lage könnte auch durch eine Strukturreform in Form der Einführung eines Selbstverwaltungsmodells der Justiz erreicht werden (siehe Antwort zu Frage 7).

2.
Amtsangemessene Besoldung 

Der DRB hat ein Gutachten zur Amtsangemessenheit der Besoldung eingeholt. Danach ist die Besoldung aufgrund unzureichender Besoldungsanpassungen in der Vergangenheit nicht mehr amtsangemessen. So stieg im Zeitraum von 1992 bis 2007 das Gesamtentgelt eines Seniorpartners in einer Anwaltskanzlei um 51 %, das eines angestellten Rechtsanwalts um 42 %. In der Privatwirtschaft stiegen die Gesamtbezüge bei juristischen Führungskräften der oberen Ebene um 44 %, bei juristischen Fachkräften ohne Führungsverantwortung um 44 %. Im selben Zeitraum stiegen die Gesamtbezüge der Richter und Staatsanwälte um nur ca. 22 %. Die zu geringe Besoldung von Richtern und Staatsanwälten hat jüngst auch der Europarat in seiner Resolution 1685 (2009) festgestellt und Deutschland aufgefordert, die Besoldung von Richtern und Staatsanwälten zu erhöhen. 

Amtsangemessenheit bedeutet nach unserem Verständnis und dem des Bundesverfassungsgerichts auch Angemessenheit im Vergleich zu anderen Berufen mit vergleichbarer Qualifikation. Der DRB-NRW fordert ein angemessenes Verhältnis der Besoldung von Richtern und Staatsanwälten zur Rechtsanwaltschaft und Privatwirtschaft. 

Wir fordern die Rücknahme der Weihnachtsgeldabsenkung, so wie es die Regierung Steinbrück und die CDU unter Rüttgers vor den Landtagswahlen 2005 zugesagt hatten. 
Was beabsichtigen Sie?
Antwort:

Im Rahmen einer Dienstrechtsreform wollen wir ein modernes Dienstrecht für die Beamtinnen und Beamten in NRW schaffen. Für ein solches modernes Dienstrecht brauchen wir eine Reform des starren und undurchlässigen Laufbahnrechts mit Laufbahnen, die sich an den Funktionsbereichen orientieren und damit mehr Gerechtigkeit schaffen. Wir brauchen eine flexiblere Personalentwicklung, mehr Aufstiegsmöglichkeiten und Durchlässigkeit zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor und mehr Leistungsorientierung. Da eine solche Dienstrechtsreform ein sehr großes Projekt ist und wir bei dem Reformverfahren niemanden vergessen oder übergehen wollen, bedarf es einer sorgfältigen Vorbereitung und Einbeziehung aller Betroffenen und Beteiligten. Zu einer Dienstrechtsreform gehört für uns eine funktionsgerechte Besoldung. Selbstverständlich muss in diesem Rahmen auch geprüft werden, ob die Richterinnen und Richter amtsangemessen besoldet werden.  

Das für die Tarifbeschäftigten des Landes am 10. März ausgehandelte Tarifergebnis für die Jahre 2011 und 2012 (Einmalzahlung von 360 Euro, für Auszubildende von 120 Euro, ab 01. April 2011 Erhöhung des Entgelts um linear 1,5 %, ab 01. Januar 2012 weitere Erhöhung des Entgelts um linear 1,9 % sowie anschließend um einen Sockelbetrag von 17 Euro, für Auszubildende von 6 Euro) haben wir, wie wir es vor der letzten Landtagswahl versprochen haben, wirkungsgleich auf den Beamtinnen- und Beamtenbereich übertragen (Beschluss des Landtages vom 31.03.2011). Denn auch Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter und Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger haben einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Anpassung ihrer Bezüge entsprechend der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung. 

Wir können Ihnen aber an dieser Stelle aber trotzdem nicht versprechen, dass wir alle Kürzungen, die in den letzten Jahren an der Beamtenbesoldung zur Konsolidierung des Landeshaushalts vorgenommen wurden, zurücknehmen. Dies wäre falsch und unrealistisch. Wir halten es haushaltspolitisch für richtig, dass das Weihnachtsgeld für die Beamtinnen und Beamte des Landes in die Zahlungen des laufenden Gehalts eingebunden wird. Eine vollumfängliche Widereinführung der Sonderzahlungen ist momentan aufgrund der Haushaltslage nicht finanzierbar. Angesichts der katastrophalen Finanzlage in den Ländern und Kommunen, welche sich ohne zusätzliche Einnahmen und Sparmaßnahmen weiterhin sukzessive verschlimmert, kann die Frage der Rücknahme der Kürzungen insbesondere auch beim Urlaubsgeld nur unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit geprüft werden. Der Forderung nach einer Regelung zur Sonderzahlung auf Landesebene, die der im Bund entspricht, stehen wir offen gegenüber, ebenso der Anhebung der Sonderzahlungen für die unteren Besoldungsgruppen (bis A9). Beides werden wir im Fall einer Regierungsbeteiligung wohlwollend prüfen.
3.
Nachwuchsförderung 

Die Eingangsbesoldung von Berufsanfängern liegt deutlich unter dem Niveau von vergleichbaren Berufen. Wir sehen die Gefahr, künftig nicht mehr ausreichend qualifizierten Nachwuchs rekrutieren zu können. So sah sich etwa das Oberlandesgericht Hamm man-gels einer ausreichenden Zahl hochqualifizierter Bewerber und Bewerberinnen jüngst gezwungen, die Einstellungsvoraussetzungen signifikant zu senken und darüber hinaus mit bundesweiten Stellenanzeigen um Nachwuchs zu werben. Junge Leute fragen berechtigterweise auch nach Karrierechancen und Zukunftsaussichten. 

Zur Steigerung der Attraktivität des Berufs des Richters und Staatsanwalts fordert der DRB-NRW unter anderem, die Absenkung des Einstiegsgehalts für Berufsanfänger wieder abzuschaffen. 
Wie wollen Sie junge qualifizierte Köpfe für die Justiz gewinnen und fördern? 

Antwort:

Für die Auswahl von jungen RichterInnen und StaatsanwältInnen sollten nicht allein die Noten der Staatsexamen ausschlaggebend sein. IN Nordrhein-Westfalen wurden die Einstellungsvoraussetzungen seit 1999 nicht mehr überarbeitet: Auf der Internetseite des Justizministeriums ist zu lesen:

„Das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Erlass vom 29.06.1999 die Voraussetzungen für die Einstellung in den richterlichen Probedienst des Landes geregelt. In Nordrhein-Westfalen werden in der Regel derzeit nur Juristen eingestellt, die das Zweite juristische Staatsexamen mit Prädikat abgelegt haben (vollbefriedigend, mindestens 9 Punkte).Es können aber auch solche Bewerber zu einem Auswahlgespräch eingeladen werden, die in der zweiten juristischen Staatsprüfung weniger als 9,0 Punkte aber mindestens 7,76 Punkte erreicht haben und sich durch besondere persönliche Eigenschaften auszeichnen. Dies können z. B. besondere Leistungen im Abitur, im Studium, in der Ersten Prüfung, in der Referendarzeit erheblich über der Note im zweiten Staatsexamen liegende Beurteilungen oder besondere persönliche Fähigkeiten und Erfahrungen sein, welche die Persönlichkeit eines Richters positiv prägen und den Bewerber herausheben.“

Der Erlass stellt die Einladung zum Auswahlverfahren von Bewerberinnen und Bewerbern, die insgesamt keine 18 Punkte erreicht haben in das Ermessen der jeweiligen Oberlandesgerichte. Folglich nennen die einzelnen Oberlandesgerichte ihre eigenen Voraussetzungen für die Einstellung als Richterin oder Richter auf Probe (wie z.B. das OLG Hamm: „Es werden jedoch vorrangig solche Bewerber geladen, die das 2. Staatsexamen mindestens mit der Note „vollbefriedigend“ und das 1. Staatsexamen mindestens mit der Note „befriedigend“ abgelegt haben.“).
Wir sind der Ansicht, dass es zur Nachwuchsförderung gehört, auch tatsächlich zusätzliche Kriterien, als die der Examensnote zur Auswahl heranzuziehen. Kriterien wie z.B. soziale Kompetenz, Reife, Einfühlungsvermögen oder Gerechtigkeitssinn müssen herangezogen werden, um die Auswahl an qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern zu verbessern. Denn allein die Note als erste Hürde für die Auswahl in ein Bewerbungsverfahren zum RichterInnenberuf zu nehmen, ist nicht einsichtig, da für die Arbeit im RichterInnenberuf neben der rechtlichen Qualifikation auch die Reife und soziale Kompetenz eine sehr große Rolle spielen. Dazu kommt erschwerend hinzu, dass mit dem Freiversuch die Richter und Richterinnen immer jünger werden. 

Selbstverständlich sollte man auch Entlastungsvorschläge hinsichtlich eines guten Einstiegs für junge Proberichterinnen und -richter, wie von der Neuen Richtervereinigung vorgeschlagen, prüfen. Mit zunächst 70% ihrer Arbeitskraft in der Rechtsprechung beschäftigt zu werden, - 30 % stehen für Fortbildung zur Verfügung - könnte ein attraktives Angebot für den Einstieg ins Berufsleben sein. Denn erfahrungsgemäß sind gerade die Proberichterinnen und Richter mit einer ungewöhnlich hohen Belastungssituation konfrontiert. 

Obgleich die Eingangsbesoldung von Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern unter dem Niveau dessen liegt, was große Rechtsanwaltskanzleien und Wirtschaftsunternehmen zahlen, sollte doch nicht vergessen werden, was der RichterInnenberuf an Ausgleich dazu bietet: Eine lebenslange Anstellung, eine berechenbare Pension, familienfreundliche Arbeitsbedingungen, die es ermöglichen, Urlaubszeiten und Teilzeitverträge wahrzunehmen. Und die richterliche Unabhängigkeit!  

4.
Aufwertung der Amtsgerichte und Aufwertung der GL-Stellen bei der StA 
Den Amtsgerichten ist in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von weiteren Aufgaben zugewiesen worden, zuletzt im Rahmen des Großen Familiengerichts. 

Die Besoldungsstruktur wird den gestiegenen Anforderungen im amtsgerichtlichen Bereich nicht mehr gerecht. So liegt die Quote der Beförderungsstellen (R 2) bei 1 : 7, während sie im Land- und Oberlandesgericht bei 1 : 3 liegt. Mit den erweiterten Aufgaben hat sich auch das Anforderungsprofil an die Leitung größerer Amtsgerichte verändert. In NRW gibt es 12 Amtsgerichte mit mehr als 28 ( bis zu 48 )Richterstellen. Während bei der Besoldung der Geschäftsleiter eine Aufwertung erfolgt ist, fehlt eine entsprechende Anpassung im richterlichen Bereich bei den Beförderungs-stellen nach R 2 und der Besoldung der Leitung von großen Amtsgerichten. In Berlin sind beispielsweise schon Amtsgerichte mit 13 Richtern Präsidentengerichte. 
Der DRB-NRW fordert deshalb seit geraumer Zeit eine Aufwertung der Direktorenposten für größere Amtsgerichte und die Schaffung weiterer Präsidialgerichte. 

Für den staatsanwaltlichen Dienst fordern wir die Ausweitung der Gruppenleiterstellen, um erfahrenen aber nicht erprobten Staatsanwälten eine Aufstiegschance und damit eine Motivationsförderung zu ermöglichen. 
Was beabsichtigen Sie zu unternehmen? 
Antwort:

Die hohe Verantwortung der Amtsgerichte im erstinstanzlichen Rechtszug muss gestärkt werden. Die Amtsgerichte verdienen eine entsprechende Wertschätzung, die sich auch durch eine angemessene Personalausstattung bemerkbar macht. Seien es Jugendliche, die sich strafbar gemacht haben und deren Chance in der  richtigen erzieherischen Sanktion liegt, seien es Familien, in denen es um Sorgerecht und Unterhaltsfragen geht, seien es Handwerker, die nicht bezahlte Rechnungen einklagen, sie alle haben eine zeitnahe und gerechte Entscheidung verdient.

Es gibt 130 Amtsgerichte in NRW. Eine Erhöhung der Beförderungsstellen an den Amtsgerichten würde angesichts der Haushaltslage unweigerlich zu einer Zusammenlegungsdebatte von Amtsgerichten führen. Dies sehen wir daher eher kritisch.  
5.
Unabhängigkeit der Fachgerichtsbarkeiten 

In der Vergangenheit ist von außen immer wieder die Zusammenlegung der Fachgerichts-barkeiten gefordert worden. Plausible Gründe, insbesondere finanzieller Art, sind bislang nicht erkennbar geworden. Zahlreiche Gesetzesänderungen haben zu einer starken Belastung der Fachgerichtsbarkeiten geführt. Für den Bürger sind zeitnahe Entscheidungen besonders im Bereich der Sozial- und Arbeitsgerichtsbarkeit überlebenswichtig. Bei Eingangszahlen auf hohem Niveau fehlen nach wie vor Richterstellen und Stellen im Unterstützungsbereich. 

Der DRB-NRW fordert die Eigenständigkeit der Fachgerichtsbarkeiten zu erhalten sowie eine angemessene Personalausstattung. 
Was werden Sie unternehmen?
Antwort

Die Grünen stimmen mit Ihnen damit überein, dass etliche Gesetzesänderungen zu einer erheblichen Belastung der Fachgerichtsbarkeiten geführt haben.

Durch die Hartz IV-Gesetzgebungsverfahren wurden die Sozialgerichte massiv belastet. In den letzten Jahren haben wir in den parlamentarischen Debatten vertreten, dass wir eine Zusammenlegung der Fachgerichtsbarkeiten insofern ablehnen, wenn Verfahrensordnungen vereinheitlicht werden.

Eine rein organisatorische Zusammenlegung quasi „unter einem Dach“ bei Beibehaltung der Eigenständigkeit der Fachgerichtsbarkeiten, müsste im Hinblick auf Vor- aber auch Nachteile für die einzelnen Gerichtszweige genau geprüft werden (im Übrigen siehe Antwort zu Frage 1). 

6.
Mitbestimmung 

Für das neue Richter und Staatsanwaltsgesetz (LRiStAG) fordern wir mindestens die Beibehaltung der personalvertretungsrechtlichen Mitbestimmungsrechte und die entsprechende Erweiterung für den richterlichen Dienst (Stichwort: Präsidialrat). 

Wie stellen Sie sich hierzu? 
Antwort

Wir werden eine eigenständige Regelung der Mitbestimmung für Richterinnen und Richter im Landesrichtergesetz prüfen. Auch im Rahmen der Entwicklung einer unabhängigen Justiz (siehe Antwort zu Frage sieben) werden die Mitbestimmungsrechte miteinbezogen werden.
Mit der Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetz haben wir eine Rechtsgrundlage für die Bildung örtlicher Personalräte bei den Staatsanwaltschaften geschaffen (§ 94 Abs. 1 Nr. 1 LPVG NW) und haben somit, wie vor der Landtagswahl 2010 versprochen, auch hier die Mitbestimmungsmöglichkeiten verbessert.

7.
Selbstverwaltung der Justiz 

Gerichte und Staatsanwaltschaften als Vertreter der Dritten Gewalt stehen derzeit in viel-fältiger Abhängigkeit von der Exekutive. Über Einstellungen und „Beförderungen“ von Richtern und Staatsanwälten entscheidet allein der Justizminister. Personal- und Sachmittel weist der Finanzminister zu und streicht sie wieder nach Haushaltslage. Dabei bleibt der im Grundgesetz verbriefte Anspruch des Bürgers auf Justizgewährung, auf Zugang zur Justiz, ein faires Verfahren, eine zügige Entscheidung und die Möglichkeit eines Rechtsmittels immer mehr auf der Strecke. Politische Einflüsse, Partei- und Kabinettsdisziplin hindern die Justizminister, die nötige Abhilfe zu schaffen. 

Diese Forderung teilen wir mit dem Europarat, der bereits in seiner Stellungnahme CCJE Nr. 10/2007 empfiehlt, einen unabhängigen Justizverwaltungsrat „als unabdingbaren Bestandteil eines Rechtsstaats anzunehmen, um ein Gleichgewicht zwischen der gesetzgebenden, der vollziehenden und der rechtsprechenden Gewalt herzustellen“ und in der Re-solution 1685 (2009) Deutschland ausdrücklich auffordert, ein System der Selbstverwaltung einzuführen. 

Deshalb fordert der DRB-NRW die Selbstverwaltung der Justiz, wie sie in fast allen europäischen Ländern selbstverständlich ist. 
Wie werden Sie diese Forderung behandeln?
Antwort

Wir Grünen setzten uns für eine unabhängige Justiz ein. Dies haben wir sowohl in unserem letzten Wahlprogramm gefördert, als auch zusammen mit der SPD in unserem Koalitionsvertrag festgehalten. Momentan gibt es mehrere Ansätze, wie eine stärkere Selbständigkeit der Justiz durch Einführung von Selbstverwaltungsmodellen erreicht werden könnte. Unter anderem haben der Bund der Richter und Staatsanwälte, die neue Richter Vereinigung, ver.di und der ehemalige Justizsenator in Hamburg, Till Steffen, dazu verschieden Vorschläge und Konzepte gemacht. 

Ein Selbstverwaltungsgremium könnte demnach für die personelle Ausstattung und Organisation der Justiz zuständig und verantwortlich sein. Auch Etatfragen, Besoldungs- und Beförderungsregelungen könnten damit gelöst werden. Aus der Hand der Justizministerinnen und Justizminister befreit, könnte die Justiz im Herzen der Gesellschaft wirken und dort auch eigenständig wahrgenommen werden. 

Dies könnte ein Ansatz auch für eine Verbesserung der Belastungssituation in der Justiz sein.
Wir Grünen werden für die kommende Legislaturperiode einen Arbeitsprozess einleiten, um die verschiedenen Modelle zu diskutieren und ihre Übertragbarkeit auf NRW zu prüfen.  
